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mit E-Mail vom 10. Juni 2022 beantragen Sie unter anderem nach dem Informationsfreiheitsgesetz des Bundes 

(IFG) Zugang zu folgenden Informationen: 

„ - Interne Unterlagen die zur Vergabe von Dienstleistungen an Cloudflare Inc. (oder deren Tochtergesellschaf-

ten/Subunternehmer) im Zusammenhang mit dem Betrieb der Website zensus2022.de geführt haben. 

-  Dazu ebenso Bewertungs- und Auswahlkriterien, sofern verschiedene Dienstleister für entsprechende Leis-

tungen in Betracht gezogen wurden.“ 

 

Über Ihren Antrag entscheide ich nach § 1 Abs. 1 S. 1 IFG wie folgt: 

I. Ich gebe Ihrem Antrag statt. 

II. Dieser Bescheid ergeht gebührenfrei. 

 

Begründung 

 

Zu I. 

Das Informationstechnikzentrum Bund (ITZBund) ist der IT-Dienstleister des Bundes. Es agiert als Auftrag-

nehmer innerhalb der Bundesverwaltung. Das ITZBund verarbeitet Aufträge für das Statistische Bundesamt 



 

 

Seite 2 (StBA) als Auftragnehmer. In dieser Funktion beauftragt das ITZBund weitere Dienstleister für die Erfüllung der 

vom StBA übertragenen Aufgaben. 

 

Mitgesandt können Sie Einblick nehmen in die ITZBund-internen Unterlagen zur Bedarfsanforderung sowie 

dem Vergabevermerk bzgl. Cloudflare. Die Unterlagen wurden um personenbezogene und sicherheitsrelevante 

Daten geschwärzt. 

 

Zu II. 

Dieser Bescheid ergeht als einfache Auskunft gem. § 10 Abs. 1 S. 2 IFG gebührenfrei. 

 

Rechtbehelfsbelehrung 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch eingelegt werden. Der 

Widerspruch ist beim Informationstechnikzentrum Bund, Bernkasteler Str. 8, 53175 Bonn einzureichen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 
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